
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Gebühren-Tarif für Gemeindebeamten und
Gemeindediener aus Großherzoglich Badischen
Verordnungen alphabetisch zusammengestellt

Rheinländer, Karl Ludwig Theodor

Carlsruhe, 1841

Einleitung

urn:nbn:de:bsz:31-8380

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-8380


Einleitung .

§. .x

Das nachfolgende Regulativ iſt , wie eben erwähnt , eine

Zuſammenſtellung der neueſten geltenden Landesverord —

nungen , und enthält die Angaben derjenigen Gebühren ,
welche die Gemeindebeamten für Ausfertigungen , für

Tagsarbeiten in Gemeinds - und Privat - Angelegenheiten ,
und für auswärtige Gänge , als auch für Gewährungen
bei Liegenſchafts - , Kauf - und Tauſch und fúr Erkennun⸗

gen bei Pfandbeſtellungen , dann für Neben⸗Arbeiten

bei dergleichen Geſchäften , anzuſetzen und zu fordern be⸗

rechtigt ſind .

Die eine der obenerwähnten Hauptverordnungen , vom

2. April 1833 , betrifft die nach §. 42 der Gemeinde⸗Ord⸗

nung von dem Gemeinderath zu führenden Gewähr - und

Pfandbücher , Die andere , vom 26 . Dftober 1835 , bez

ſtimmt die Tags - und Geſchäftsgebühren des Bürger -

meiſters , der übrigen Gemeindebeamten und des Nath -
ſchreibers .

§. 2.

In jeder vom Staat anerkannten Gemeinde ( es gibt
nämlich auch Colonien von mehreren hundert Seelen die

nicht als Gemeinde anerkannt ſind ) beſtehen mehrere Ge —

meindebeamten , welche nach §. 11 ꝛc. der Gemeinde - Ord⸗

nung gewählt werden und in dem Umfang ihres Orts

und ihrer Gemarkung wirkſam ſeyn ſollen , theils in Ge —

meinſchaft mit andern dazu Angeſtellten , theils einzeln
je nach dem Gegenſtand der in Frage iſt . In dieſer Hin —
ſicht haben wir nachbenannte Gemeindebehörden und

Hülfsperſonen für den Gemeindedienſt :

1 ) einen Bürgermeiſter als Vorſtand , dieſer hat nach
der Gemeinde - Ordnung von 1831 die in §. 41 benannten

Gegenſtände allein zu beſorgen . In größeren Städten

gibt es auch einen zweiten Bürgermeiſter , beide haben
die Geſchäfte unter ſich zu vertheilen .

Der Bürgermeiſter beſorgt jedoch allein unter Zu⸗

zug des Rathſchreibers die unter der nachfolgenden Nr . 9

unten aufgezählten Geſchäfte .

3 ) Einen Gemeinderath , wovon der Bürgermeiſter
wieder das erſte Mitglied iſt ; dieſer hat , wenn ſchriftliche

Fertigung nöthig iſt , unter Zuzug des Rathſchreibers , alles

dasjenige zu beſorgen , was ihm die Beſtimmung des

§. 42 der Gemeindeordnung als in ſeinen Geſchäftskreis
gehörig zuweist .

Alle Ausfertigungen der Beſchlüſſe des

Gemeinderaths unterzeichnet in der Regel allein

der Bürgermeiſter und Rathſchreiber , ( 5. 41 der

. . ) Heimathſcheine , Vermögenszeugniſſe , ( wor —

unter auch bdie Armüthszeugniſſe gehören ) und

Prozeßſchriften oder Vollmachten für Advokaten ꝛc.

wegen Prozeßſachen , unterzeichnen außer dem Bür⸗
germeiſter noch zwei weitere Gemeinderaths - Mit⸗
glieder ( §. 41 und 126 der G. . ) . Zu Pfand⸗

buchs - Auszügen zum Zwecke der Fertigungen von

Pfandurkunden „ Gewährbuchs - Auszügen wegen

Kaufbrieffertigung und überhaupt zu Pfandſchreibe —

rei - Geſchäften ſind die Unterſchriften ſämmtlicher

Gemeinderaths - Mitglieder nöthig . ( Ver . v. 8 . Juni

1830 , . Bl . Nr. IX . S . 92 . )

4 ) Einen Bürger - Ausſchuß , welcher aus den Bürgern
der Gemeinde gewählt wird ; in Gemeinden über 3000

Seelen kann außerdem ein größerer Ausſchuß beſtehen .

Siehe Gem . Ord . §. 40 und Geſetz vom 3. Augnſt 1837

R . Bl . Nr . XXVIII . S . 200 .
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Dieſer größere Ausſchuß , wird nur felten , wie der

Ausſchuß in kleinern Städten und Landorten zuſammen⸗

berufen , und hat auch keine auswärtige Geſchäfte zu bez

ſorgen , daher auch für die Mitglieder deſſelben und ihre
Dienſt⸗Verrichtungen keine Gebühren feſtgeſetzt ſind .

Hingegen der kleinere oder gewöhnliche Ausſchuß hat
bei auswärtigen Verrichtungen , wozu ihn das Geſetz ruft ,

oder wozu er vom Gemeinderath beſonders berufen wird ,

die Gebühren eines Gemeinderathsglieds anzuſprechen . In

ſolchen Fällen hat nur der Obmann mit höchſtens zwei

Mitgliedern des Bürger⸗Ausſchuſſes zu erſcheinen . Gem .

Ord . §. 34 .

5 ) Ein Waiſengericht , welches die Schätzung bei In⸗

venturen ( wenn keine beſondere Taxatoren dafür angeſtellt

ſind ) dann die Fragenbeantwortung bei Pflegrechnungen
Juſtizminiſt⸗Verordn . v. 17 . Juli 1836 . Nr . 3033 — 35 ;

Anz . Bl . des Mittelrheinkreiſes Nr . 54 Verſteigerungen ,
bei Waiſengüter - Verpachtungen ꝛc. zu beſorgen hat . Dieſe

haben aber keinen fixen Gehalt von der Gemeindskaſſe ,
ſondern nur Tagsgebühren zu fordern .

6 ) Einen Gemeindeverrechner , welcher alle Gemeinde —

Einnahmen und Ausgaben unter der Leitung des Gemein —

deraths zu beſorgen , und alljährlich Rechnung zu ſtellen

hat , nach Gem Ord . §. 127 , 128 .

7 ) Einen Waldmeiſter ( wo Gemeindswaldungen ſind )
und einen Baumeiſter , welcher das Baumaterialien - Ma⸗

gazin unter fidh hat , und die Bauarbeiten bei Waſſer⸗ ,
Ufer⸗ , Damm⸗ und andern Bauweſen beaufſichtigt , wo

kein beſonderer Damm⸗Meiſter angeſtellt iſt . Dieſe haben

die Gebühr der Gemeinderäthe anzuſprechen .

8 ) Feldſtützler , Felduntergänger , Ortsfeldmeſſer , Stein —

ſetzer , Wäſſerungsmeiſter , Feuerſpritzenmeiſter , Fleiſch —

beſchauer , Marktmeiſter , Feuerſchauer , Todtenſchauer ,

Todtengräber ꝛc. dieſe haben in der Regel keinen fixen Ge —

halt aus der Gemeindskaſſe , ſondern nach unten §. 3 zum

Theil nur Tags - oder Geſchäftsgebühren .

9 ) Der Rathſchreiber ; dieſer hat nach der Gem . Ord .

§. 46 alle ſchriftliche Ausfertigungen nach den Beſchlüſſen
des Gemeinderaths zu beſorgen , nämlich die Einträge in

das Raths⸗Protokoll , in das Gewähr - , Pfand⸗ , Flur⸗
und Bürgerbuch ; die Führung der Verſteigerungs - Proto⸗

kolle , die Beſorgung der Regiſtratur , die Bewahrung der

Geſetz - und Verordnungsblätter und der öffentlichen Bücher .

Dann das Tagbuch über die wandelbaren Gemeinde⸗Ein⸗

künfte , nach §. 129 der Gem . Ord . Ferner die ſchriftlichen

Ausfertigungen , welche der Bürgermeiſter zu fertigen ver⸗

pflichtet iſt , aber den Rathſchreiber gegen die Blattgebühr
von 2 kr . per Seite zuziehen darf , z. B . Viehverkaufpro⸗
tokolle , ſchriftliche Verfügungen an eine Parthie , Vermö⸗

gens⸗Atteſtate , Bericht an das Amt oder andere Behörde

in Parthieſachen ꝛc.

10 ) Einen Gemeinderathsdiener ; dieſer hat die Vor⸗

ladungen der Perſonen zum Bürgermeiſter und zum Ge⸗

meinderath , auch die Beſtellungen bei Inventuren , Pfleg⸗

rechnungen , wo letzternfalls kein beſonderer Reviſorats⸗

diener angeſtellt iſt , zu beſorgen ; deßgleichen das Aus —

ſchellen von Verſteigerungen ꝛe. In größern Städten kön⸗

nen deren mehrere angeſtellt ſeyn , theils als Gemeinderaths⸗

oder Stadtdiener , Polizeidiener , Ortsexequenten ; alle dieſe

Functionen können in kleinern Städten oder Landorten

aber auch einer und derſelben Perſon , theilt mit — theils

ohne fixen Gehalt übertragen werden .

11 ) Wald⸗ - und Feldhüter , Tag - und Nachtwächter ,

Viehhirten ꝛc. , welche entweder einen beſtimmten Gehalt

aug der Gemeindskaſſe , oder von jedem einzelnen Orts —

einwohner , nach irgend einem Maßſtab einen jährlich be—⸗

ſtimmten Lohn zu fordern haben .

§. 3.

Vorgenannte Perſonen haben einen fixen Gehalt nebſt

Tagsgebühren , andere haben blos beſtimmten Gehalt ohne

Tagsgebühren , wieder andere blos Tags - oder Geſchäfts⸗

gebühren und keinen fixen Gehalt anzuſprechen .

Tagsgebühren ſind ſolche , welche nach der Zeit

die auf ein Geſchäft verwendet werden mußte , berechnet

werden ; Geſchäftsgebühren ſind ſolche , welche ohne

Rückſicht auf die darauf verwendete Zeit angeſetzt werden

dürfen .

Die Tags - und Geſchäftsgebühren werden hier zurſ Er—⸗

leichterung des Nachſchlagens in alphabetiſcher Ordnung

madh dem M. B . C ) aufgeführt ; nur die Gewährgebüh —⸗
ren bei Liegenſchaftskauf - Verträgen und die Erkenngebüh⸗
ren bei Schätzung der Liegenſchaften zu Pfandverträgen
und für Eintragung in die Gewähr - und Unterpfandbücher

werden , um ſie kurz zuſammen zu ſtellen tabellariſch bei⸗
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gefügt , mit beſonders vorangeſchickten Beſtimmungen über |
dei Anwendung der Tabele , meghalt fidh bei den Benen -

nungen in dem alphabetiſchen Gebühren - Verzeichniß z. B .

Gewährgeld , Erkenngeld , Pfandbuchs⸗Eintrag , Pfand⸗

buchs⸗Auszug ꝛc. auf die beiliegende Tabelle berufen wird .

t gA

Die mehrerwähnte Verordnung vom 26 . October 1835

( Regs Bl . 1835 Nr . 53 . ſiehe 8. 1 ) betrifft die Tags⸗
und Geſchäftsgebühren der Gemeindeangeſtellten , wenn

aber die Gemeindeangeſtellten ein Averſum , nämlich eine

gewiſſe Summe , ſtatt derſelben aus der Gemeindskaſſe

beziehen , dann fallen die Gebühren der Gemeindskaſſe zu ,

jedoch kann in dieſem Fall durch Gemeindebeſchluß von

der ganzen Gebühren - Erhebung zur Gemeindskaſſe Um⸗

gang genommen werden ( . 10 gedachter Verordnung ) . Die

früher beſtandenen Gebührenbezüge der Bürgermeiſter , Ge -

meinderäthe und Rathſchreiber find nah §. 12 gedachter

Verordnung aufgehoben , in ſo fern ſolche in derſelben nicht

ausdrücklich genehmigt wurden . Wenn Ortsbeamten durch

das obengedachte neue Gebühren - Regulativ neben ihrem

firen Gehalt eine Schmälerung in ihren vorher bezogenen

Gebühren erleiden ſollten , dann ſoll ihnen der fixe Gehalt

verhältnißmäßig erhöht werden . ( §. 102

Obgedachte Verordnung vom 26. Oktober 1835 theilt die

Gebühren der Ortsvorgeſetzten für ihre Dienſtverrichtungen
ein :

D in Tagsgebühren außerhalb Orts

2 ) in dergleichen innerhalb der Ortsgemarkung ,

3 ) in Gebühren für ſchriftliche Fertigungen und Ber -

handlungen vor dem Bürgermeiſter . Für Geſchäfte inner⸗

halb Orts , welche die Gemeindskaſſe zu zahlen hätte , darf
nichts in a gebracht werden .

Wird dem Bürgermeiſter ein Geſchäft von einer fate
ſchaftlichen oder Stiftungs - Berwaltung z . B . eine Ber -

ſteigerung aufgetragen , dann hat er die Tagsgebühr zu

beziehen , das Geſchäft mag im Ort oder außer Ort , oder

in einem andern vorzunehmen ſeyn , beſondere Schreibge —⸗

bühr darf er aber nicht anrechnen .

§. 5.

Die Gebühren der Ortsangeſtellten ſind entweder wie

vben im §. 4 gedacht , Tags - oder Geſchäftsgebühren ; hat
die Gemeindskaſſe ſie zu bezahlen , dann unterliegen ſie
vor der Ausbezahlung der Reviſion des Amtsreviſorats und

der Dekretur des Bezirksamtes , weil Niemand ſeine Gez

bühren ſich ſelbſt dekretiren kann ; daher müſſen die Be —

zirksbeamten ihre Gebühr von der Kreisregierung , die

Förſter von dem Forſtamt , die Decane von der Kirchen —

ſection ꝛc. genehmigen laſſen . ( Gem . O. §. 30 . ) Betref —

fen fie Privatperſonen und es wird dieſen mehr abgenom⸗

men , als folgendes Regulativ beſagt , dann iſt dem Be -

theiligten das zu viel Abgenommene doppelt zu erſetzen .
Bei ſchriftlichen Fertigungen , wie z. B . Gewähr - umd

Pfandbuchs⸗Auszügen , Verweigerungs - Protokollen ꝛc. ſind
die Gebühren auf der Fertigung bei Vermeidung einer

Strafe von 30kr . zu bemerken ; wurde aber mehr als das

darauf Bemerkte bezogen , dann findet neben dem doppel —
ten Erſatz , noch eine angemeſſene Strafe ſtatt .

Das Regulativ für Tags - und Geſchäfts - Gebühren

iſt anwendbar , ſowohl gegen Privaten als gegen die Ge —

meindskaſſen wo kein Averſum nach dem §. 4 anſtatt

derſelben feſtgeſetzt iſt . Nur findet innerhalb Orts in Ge⸗

meindsangelegenheiten keine Gebühren - Anforderung für

Bürgermeiſter , Gemeinderäthe , Ausſchuß und Rathſchrei —
ber an die Gemeindskaſſe ſtatt . ( Gem . O. F. 20 . ) .

Die in folgendem Regulativ vorkommenden Gebühren

gründen ſich auf die oben gedachten Verordnungen ; be⸗

ruhen fie aber auf einer ſpätern , oder auf einer frühern

noch für gültig erklärten , dann iſt dieſe beſonders an⸗

gezeigt .
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